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Resolution der Generalversammlung 

[auf Grund des Berichts des Zweiten Ausschusses (A/60/488/Add.4)] 

  60/197. Schutz des Weltklimas für die heutigen und die kommenden 
Generationen 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 54/222 vom 22. Dezember 1999, ihren Beschluss 
55/443 vom 20. Dezember 2000 und ihre Resolutionen 56/199 vom 21. Dezember 2001, 
57/257 vom 20. Dezember 2002, 58/243 vom 23. Dezember 2003 und 59/234 vom 22. De-
zember 2004 sowie andere Resolutionen über den Schutz des Weltklimas für die heutigen 
und die kommenden Generationen, 

 sowie unter Hinweis auf die Bestimmungen des Rahmenübereinkommens der Verein-
ten Nationen über Klimaänderungen1, in dem unter anderem anerkannt wird, dass die Kli-
maänderungen globaler Natur sind und daher eine möglichst breite Zusammenarbeit aller 
Länder und ihre Beteiligung an wirksamen und angemessenen internationalen Antwortmaß-
nahmen erfordern, im Einklang mit ihrer gemeinsamen, wenngleich unterschiedlichen Ver-
antwortung, ihren jeweiligen Fähigkeiten und ihren sozialen und wirtschaftlichen Gegeben-
heiten, 

 ferner unter Hinweis auf die Erklärung von Johannesburg über nachhaltige Entwick-
lung2, den Durchführungsplan des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung ("Durchfüh-
rungsplan von Johannesburg")3, die Ministererklärung von Delhi über Klimaänderungen 
und nachhaltige Entwicklung, die von der Konferenz der Vertragsparteien des Rahmenüber-
einkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen auf ihrer vom 23. Oktober bis 
1. November 2002 in Neu-Delhi abgehaltenen achten Tagung verabschiedet wurde4, die Er-
gebnisse der vom 1. bis 12. Dezember 2003 in Mailand (Italien) abgehaltenen neunten Ta-

_______________ 
1 United Nations, Treaty Series, Vol. 1771, Nr. 30822. Deutsche Übersetzung: dBGBl. 1993 II S. 1783; 
LGBl. 1995 Nr. 118; öBGBl. Nr. 414/1994; AS 1994 1052. 
2 Report of the World Summit on Sustainable Development, Johannesburg, South Africa, 26 August - 
4 September 2002 (United Nations publication, Sales No. E.03.II.A.1 und Korrigendum), Kap. I, Re-
solution 1, Anlage. In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/conf/jhnnsbrg/a.conf.199-
20.pdf.  
3 Ebd., Resolution 2, Anlage. 
4 FCCC/CP/2002/7/Add.1, Beschluss 1/CP.8. 



A/RES/60/197 

 2 

gung der Konferenz der Vertragsparteien5 und die Ergebnisse der vom 6. bis 18. Dezember 
2004 in Buenos Aires abgehaltenen zehnten Konferenz der Vertragsparteien6, 

 unter Hinweis auf das Ergebnis des Weltgipfels 20057, 

 in Bekräftigung der Erklärung von Mauritius8 und der Strategie von Mauritius für die 
weitere Durchführung des Aktionsprogramms für die nachhaltige Entwicklung der kleinen 
Inselstaaten unter den Entwicklungsländern9, 

 nach wie vor zutiefst besorgt darüber, dass alle Länder, insbesondere die Entwick-
lungsländer, einschließlich der am wenigsten entwickelten Länder und der kleinen Inselent-
wicklungsländer, durch die nachteiligen Auswirkungen der Klimaänderungen einem erhöh-
ten Risiko ausgesetzt sind, und betonend, dass die angesichts dieser Auswirkungen erforder-
lichen Anpassungen vorgenommen werden müssen, 

 feststellend, dass einhundertneunundachtzig Staaten und eine Organisation der regio-
nalen Wirtschaftsintegration das Übereinkommen ratifiziert haben, 

 sowie feststellend, dass für das Protokoll von Kyoto zum Rahmenübereinkommen der 
Vereinten Nationen über Klimaänderungen10 bisher einhundertsechsundfünfzig Ratifikatio-
nen vorliegen, so auch seitens der in Anhang I zu dem Übereinkommen genannten Parteien, 
die für 61,6 Prozent der Emissionen verantwortlich sind, 

 Kenntnis nehmend von der Tätigkeit der Zwischenstaatlichen Sachverständigengruppe 
über Klimaänderungen sowie von der Notwendigkeit, wissenschaftlich-technische Kapazi-
täten auf- und auszubauen, unter anderem durch fortgesetzte Unterstützung der Sachver-
ständigengruppe im Hinblick auf den Austausch wissenschaftlicher Daten und Informatio-
nen, insbesondere in den Entwicklungsländern, 

 unter Hinweis auf die Millenniums-Erklärung der Vereinten Nationen11, in der die 
Staats- und Regierungschefs den Beschluss trafen, alles zu tun, um sicherzustellen, dass das 
Protokoll von Kyoto in Kraft tritt, und mit der verlangten Senkung des Ausstoßes von Treib-
hausgasen zu beginnen12, 

 in Bekräftigung ihrer Verpflichtung auf das Endziel des Rahmenübereinkommens, die 
Treibhausgaskonzentrationen in der Atmosphäre auf einem Niveau zu stabilisieren, auf dem 
eine gefährliche anthropogene Störung des Klimasystems verhindert wird, 

 Kenntnis nehmend von dem Bericht des Exekutivsekretärs des Rahmenübereinkom-
mens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen über die Arbeit der Konferenz der Ver-
tragsparteien des Übereinkommens13, 

_______________ 
5 FCCC/CP/2003/6/Add.1 und 2. 
6 FCCC/CP/2004/10/Add.1 und 2. 
7 Siehe Resolution 60/1. 
8 Report of the International Meeting to Review the Implementation of the Programme of Action for the 
Sustainable Development of Small Island Developing States, Port Louis, Mauritius, 10-14 January 2005 
(United Nations publication, Sales No. E.05.II.A.4 und Korrigendum), Kap. I, Resolution 1, Anlage I. 
9 Ebd., Anlage II. 
10 FCCC/CP/1997/7/Add.1, Beschluss 1/CP.3, Anlage. Deutsche Übersetzung: dBGBl. 2002 II S. 966; 
LGBl. 2005 Nr. 49; öBGBl. III Nr. 89/2005; AS 2004 5205. 
11 Siehe Resolution 55/2. 
12 Ebd., Ziffer 23. 
13 A/60/171, Abschn. I. 
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 1. fordert die Staaten auf, gemeinsam auf die Verwirklichung des Endziels des 
Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen1 hinzuarbeiten; 

 2. stellt fest, dass die Staaten, die das Protokoll von Kyoto zum Rahmenüberein-
kommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen10 ratifiziert haben, das Inkrafttreten 
des Protokolls von Kyoto am 16. Februar 2005 begrüßen und die Staaten, die es noch nicht 
ratifiziert haben, mit großem Nachdruck auffordern, dies rasch zu tun; 

 3. nimmt mit Interesse Kenntnis von den Tätigkeiten, die im Rahmen der mit dem 
Protokoll von Kyoto geschaffenen flexiblen Mechanismen unternommen werden; 

 4. nimmt Kenntnis von den Beschlüssen, die die Konferenz der Vertragsparteien 
auf ihrer zehnten Tagung verabschiedet hat6, und fordert ihre Durchführung; 

 5. verweist auf die Bedeutung der elften Tagung der Konferenz der Vertragspartei-
en des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen und der er-
sten Tagung der Konferenz der Vertragsparteien, die als Tagung der Vertragsparteien des 
Protokolls von Kyoto diente, welche vom 28. November bis 9. Dezember 2005 in Montreal 
(Kanada) abgehalten wurden; 

 6. nimmt Kenntnis von den laufenden Arbeiten der Verbindungsgruppe der Sekre-
tariate und Büros der zuständigen Nebenorgane des Rahmenübereinkommens der Vereinten 
Nationen über Klimaänderungen, des Übereinkommens der Vereinten Nationen zur Be-
kämpfung der Wüstenbildung in den von Dürre und/oder Wüstenbildung schwer betroffe-
nen Ländern, insbesondere in Afrika14, und des Übereinkommens über die biologische Viel-
falt15 und befürwortet die Zusammenarbeit zur Förderung der Komplementarität zwischen 
den drei Sekretariaten bei gleichzeitiger Achtung ihrer unabhängigen Rechtsstellung; 

 7. ersucht den Generalsekretär, in seinen Entwurf des Programmhaushaltsplans für 
den Zweijahreszeitraum 2006-2007 Mittel für die Tagungen der Konferenz der Vertragspar-
teien des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen und ihrer 
Nebenorgane einzustellen; 

 8. bittet das Sekretariat des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über 
Klimaänderungen, der Generalversammlung auf ihrer einundsechzigsten Tagung über die 
Arbeit der Konferenz der Vertragsparteien Bericht zu erstatten; 

 9. bittet die Konferenzen der Vertragsparteien der multilateralen Umweltüberein-
kommen, bei der Festlegung der Termine ihrer Sitzungen den Sitzungskalender der General-
versammlung und der Kommission für Nachhaltige Entwicklung zu berücksichtigen, um die 
angemessene Vertretung der Entwicklungsländer bei diesen Sitzungen zu gewährleisten;  

 10. beschließt, den Unterpunkt "Schutz des Weltklimas für die heutigen und die 
kommenden Generationen" in die vorläufige Tagesordnung ihrer einundsechzigsten Tagung 
aufzunehmen. 

68. Plenarsitzung 
22. Dezember 2005 

_______________ 
14 United Nations, Treaty Series, Vol. 1954, Nr. 33480. Deutsche Übersetzung: dBGBl. 1997 II S. 1468; 
LGBl. 2000 Nr. 69; öBGBl. III Nr. 139/1997; AS 2003 788. 
15 Ebd., Vol. 1760, Nr. 30619. Deutsche Übersetzung: dBGBl. 1993 II S. 1741; LGBl. 1998 Nr. 39; öBGBl. 
Nr. 213/1995; AS 1995 1408. 


